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Änderungsantrag zu EP-W-01

Von Zeile 1162 bis 1163 einfügen:
wissenschaftlicher Basis weiterentwickelt werden. Die Mitgliedstaaten wollen wir zu weiteren

wirksamen Maßnahmen verpflichten, etwa einer Pestizidabgabe. Wir setzen uns für das Verbot

von Glyphosat ein und lehnen eine Verlängerung der Zulassung über das Jahr 2023 hinaus ab

Begründung

Mitte Oktober könnte entschieden werden, dass Glyphosat in der EU für weitere 10 Jahre

zugelassen und dadurch die Gesundheit von Mensch und Natur weiter gefährdet wird. Das sollten

wir zu verhindern suchen. In den USA werden Bayer/Monsanto reihenweise per Gerichtsbeschluss

dazu verdonnert Schadensersatz für Geschädigte zu leisten. Auch wenn die Haftungsregeln in den

USA andere sind, liegen die Argumente für ein Glyphosat-Verbot schon lange auf dem Tisch. Gute

Gründe gegen Glyphosat sind u.a.:

Glyphosat gilt laut WHO als wahrscheinlich krebserregend beim Menschen.

Glyphosat schädigt Tierarten und zerstört Nahrungsnetze und Ökosysteme. Der Wirkstoff

schädigt viele Nützlinge wie Insekten, Amphibien und Regenwürmer. Als Totalherbizid tötet es alle

nicht gentechnisch veränderten Pflanzen, daher fehlt Nahrung für blütenbesuchende und

pflanzenfressende Insekten. Weniger Insekten heißt weniger Futter für Vögel, Fische und

Fledermäuse.

Glyphosat gefährdet die Ernährungssicherheit. Ohne ein intaktes Ökosystem mit

bestäubenden Insekten und fruchtbaren, lebendigen Böden ist langfristig eine landwirtschaftliche

Nutzung in Gefahr. Eine Landwirtschaft ist auch ohne Glyphosat möglich und wirtschaftlich, wie der

Ökolandbau zeigt.

Glyphosat ist Pflanzenvernichter statt Pflanzenschutzmittel, findet auch Martin Häusling

(MdEP für die Grünen). Aus seiner Pressemitteilung vom 5.10.2023:

„Wie man es auch dreht und wendet: Glyphosat bleibt ein hochpotentes Gift, das vom

Markt genommen werden muss. Die beabsichtigte Verlängerung der Genehmigung wäre

auch mit weiteren Nachbesserungen ein fauler und untragbarer Kompromiss zulasten

von Mensch, Natur und Landwirten und nicht zustimmungsfähig. 

Was die Kommission sich hier leistet, ist ein Schlag ins Gesicht all jener, die sich für eine gesunde

Umwelt einsetzen. Es verhöhnt die berechtigten Sorgen und Ängste der Menschen angesichts von

Umweltgiften und Verlust der Artenvielfalt. Politische Verantwortung und Einhaltung des nach den

EU-Regularien gebotenen Vorsorgeprinzips gehen anders!

Die Kommission ist der Öffentlichkeit eine schlüssige Erklärung schuldig, wie sie zu der

abenteuerlichen Schlussfolgerung gekommen ist, das Mittel überhaupt weiter zuzulassen und die

weitere Genehmigung nicht zu versagen. Die massiven Datenlücken der EFSA machen die Absicht

der Kommission völlig unverständlich und geradezu fahrlässig. Denn die EFSA hat nach wie vor

keine eigenen Untersuchungen vorgelegt, sondern verlässt sich auf Industriestudien. Die bekannten
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Schädigungen von Böden, Gewässern und Mikrobiom dürfen jedoch nicht ignoriert werden. Sollte es

zu einer weiteren Zulassung für die EU kommen, müssen die nationalen Regierungen eine absolute

restriktive Auslegung praktizieren. 

Dass es auch ohne Glyphosat geht, zeigen jedes Jahr Hundertausende Bio-Betriebe - mit

vernünftiger Fruchtfolge und einem guten Bodenmanagement.“ 
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